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E:i.nwohner: 

s. 01/81

t>o 29. oi. 20at 
Tf 71-161 
Stadt lhrensbnrtr, 
PrototollfUhrer Ulrich le9ersun 

.. 

Sitzung Bau- ua4 PlllDuags�usc:bU$ss an Mi Ot.08.1021 
*T�3. Einwohner�ragestund�,

* meine Fragen in schriftlicher For.,
* abalicber · Vortrag corooabeclingt Tor Ort nicht aöglich,
* insofern Antworten •cht'iftlich un4 iugesandt per Post erforaerlichl

Frage 1: 

Der fOnf-gescbos1ige �egalange lnt"'1rf-EinzelbaukOrper auf der abgeteilten 
Reat-GrundstOcksfläche = Flurstück 241 und• 5.988 qm Fläche gebt einher mit 

1.1. wieviel GRZ 7, 
1,2, wieviel GFZ ?, 
1.3. wieviel Geschossfläche?, 
1.4. einer Begrünungs-reataetzuna in aer Baugenehmigung?, 
1.5, welcherlei Rucksichtsnahme-Auflaaen zugunsten der Nachbarschaft 

Boqa1straße und Hagenau? 

Frage 2: 

Vurde zwiscbenzeitlicb eine Vertragsüb&r1.rbeitung einoeleit&t, aa 
4ie Stellplitze-51 4 und 5 Städtbaulicber Vertrag sitten� und rechtswidtig 
sind, so ua 
* 3 öffentliche Stellplltze "zur ffutzung zu überlasten" {=Vorteils-Ge1ähruna},
* lQcksichtnahme-Gebot zugunsten der Nachbarschaft negiert {=Stellpläle-Ent-

zug und aebr) • 

Frage . 3:

Zwei Bin%el-Yohnl>locks mit Zwischenabstand sind aie A\Ulg•ngs-Planung; 
nnn wird das derzeit hiltsweise prisentierte "!aut1assen11<>de1l" durch eine 
akzeptable Real-B6bau�ng1wei1e - mit/ohne Kit� veß rr�k-Hacht - ersetzt? 

Frage 4: 

Der Frank-Bürobau lllit Baujak ca 1995 wurde all! dem ursprünglichen unoeteilten 
flUI'lttct 2,0 � lrant-cesaat-ctunctstüek errichtet mit 

4.1. welcher Gesamt-GrundstOeksfläche in qta ge�it Baugenehniigung ?, 
4.�. welcher GRZ ?, 
4.3. welcher GFZ ?, 
4.4. welcher Ceachossfllche ?, 
4.5. welcherlei Be§rünuoga-?estsetzun;en hinter dem Bürogebiude 

bis zur Grund.stücksbagrenz11na-Hecke in der Bo;enstrde? 

Den EinwohDerfragestunde-Beaatvortungen sehe ieb spezifiziert Ulld kost1nlos 
entgegen! 
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Stellungnahme zu Ihrem Schreiben vom 29.07.2021 und Beantwortung der 
gleichlautenden Fragen 

Guten Tag Herr Stoltenberg, 

Ihr Schreiben vom 29.07.2021 beantworte ich wie folgt: 

Grundlegend ist zunächst wiederholt zu betonen, dass am 22.06.2020 zunächst der Auf
stellungsbeschluss gefasst worden ist. Das bedeutet, dass die Planungen erst beginnen 
und nun konkretisiert werden. 

Frage 1) 
Die dazugehörigen Planungen werden im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt, so
bald hierfür abgestimmte Unterlagen existieren, die im Einklang mit den öffentlichen Be
langen und dem politischen Willen abstimmungsfähig sind. Hierfür muss jedoch zunächst 
der städtebauliche Vertrag konkretisiert werden, ehe ein konkreter Bebauungsplan zur 
Offenlage vorgelegt wird. Sobald es dazu kommt, werden die Unterlagen veröffentlicht und 
die Öffentlichkeit erhält die Möglichkeit zur Stellungnahme. Dies wurde Ihnen bereits 
mehrfach mitgeteilt. 

Frage 2) 
Der städtebauliche Vertrag, der u.a. dem Bau- und Planungsausschuss für den 
04.08.2021 vorgelegt worden ist, ist die aktuellste Variante. Da dieser jedoch nicht be
schlossen worden ist, wird eine weitere Bearbeitung und ggf. Veränderung erfolgen. 
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Frage 3) 
Der Vorlage Nr. 2021/070 können Sie die aktuell geplante Bebauung öffentlich entneh
men. Hierbei handelt es sich um die aktuell verfolgte Variante. Da diese bislang nicht be
schlossen ist, sind Änderungen jedoch nicht ausgeschlossen. 

Frage 4) 

Sie haben bereits einen Antrag auf Bauakteneinsichtsnahme zum thematisierten Baukör
per bei der korrekten Stelle gestellt. Ihnen wurde hierzu geantwortet, dass Sie hierzu der 
Gebührenordnung zustimmen müssen und keine kostenfreie Bereitstellung erfolgen wird. 
Die abgefragten Daten sind Teil dieser Bauakten. Durch Ihre Anfrage kann die Gebühren
ordnung nicht umgangen werden. Folglich möchte ich Ihnen empfehlen erneut Kontakt mit 
der zuständigen Stelle aufzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 

Konstantin Niewelt 




